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100 Jahre
Fahrdienstvorschriften
Die FV hat Geburtstag! Auch wenn der
Titel der Ril 408 „Züge fahren und Ran-
gieren“ lautet, sprechen viele Praktiker
weiterhin von der FV (Fahrdienstvor-
schrift). In diesem Beitrag erfolgt ein
Rückblick – mit Ausblick …
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Gesundheitsunterricht für
Triebfahrzeugführer im
regelmäßigen Fortbildungsunter-
richt (RFU) bei DB Regio
Was DB Regio bezüglich der Beschäf-
tigungssicherung der Tf an Maßnah-
men im Regelmäßigen Fortbildungsun-
terricht gestartet hat, erfahren Sie hier.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
auf einer Großbaustelle unter der
Erde
Viele erinnern sich bestimmt noch an
die S-Bahn-Baustelle Ffm Hbf in 2006.
Nicht nur eine Herausforderung für das
Bauen unter der Erde, sondern auch für
den Schutz der Beschäftigten.
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Lieber Leserinnen und Leser,

ein hundertjähriges Jubiläum feiern in diesem Sommer die
„Fahrdienstvorschriften“.

Alteisenbahner und Neueisenbahner wissen es, für künftige Bahner soll es
Orientierung sein: Die grundlegenden Regelungen für die zuverlässige

Handhabung der Betriebsprozesse bei der Eisenbahn sind über ein
Jahrhundert hinweg in „Fahrdienstvorschriften“ zusammengefasst und
laufend fortgeschrieben worden. Eine Auswahl abgebildeter Titelseiten

vermittelt eindrucksvoll den historischen Werdegang dieser unverzichtbaren
„Betriebsvorschriften“.

Seit Jahrzehnten – liebe Leserinnen und lieber Leser – vermittelt
BahnPraxis Ihnen betriebliches Hintergrundwissen sowie Erläuterungen und

Begründungen zu den weiterentwickelten Betriebsregeln.

Die „Fahrdienstvorschriften“ und das „Signalbuch“ waren für Generationen
von „Betriebseisenbahnern“ unentbehrliches Rüstzeug für deren

verantwortungsvolle „Dienstausübung“; ihren Kernbestand spiegeln die
aktuellen Regelwerke der Deutschen Bahn wider: Ril 408 und DS/DV 301.

Unverzichtbar verlässliche Basis für souveräne Handhabung dieser
Grundregeln war und ist immer gut ausgebildetes und engagiertes

Betriebspersonal, für den speziellen Einsatz sorgfältig ausgewählt und
geprüft.

In welcher Funktion auch immer Frauen und Männer als
„Betriebseisenbahner“ rund um die Uhr tätig sind und stets kompetent auf

ihren „Posten“ sind: Gemeinsam geht’s besser! Auf zuverlässiges
Zusammenwirken aller am Betriebsprozess Beteiligten kommt es an.

Auf dieses Berufsverständnis weist auch – ganz aktuell – eine Botschaft des
Vorstandes der Deutschen Bahn hin: Alle Mitarbeiter müssen eng

zusammenarbeiten, um die pünktliche und sichere Zugfahrt zu
gewährleisten. Das ist nur möglich, wenn Fahrdienstleiter,

Triebfahrzeugführer, Zugführer, stationäres Personal auf Bahnhöfen,
Mitarbeiter in Leitstellen ihre jeweils klar

abgegrenzten Aufgaben verantwortungsvoll erfüllen.

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam
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Zielsetzung für BahnPraxis
gestern wie heute

Einfache oder komplexe Sachverhalte und
Handlungsabläufe umfassend erklären,
immer mit Blick auf das klarstellende be-
triebliche Regelwerk und – in punkto Be-
triebssicherheit – auf den gemeinsam ge-
tragenen Prozess der Eisenbahnunterneh-
men.

Richtschnur für BahnPraxis war über
die Jahrzehnte hinweg:

� Kein Beitrag ohne konstruktive Hand-
lungsanleitung.

� Offenlegen sicherheitlicher Kernsätze.

� Immer Klartext. Nie „Sicherheitslyrik“.

� Sprachrohr der „Vorschriftenmacher“,
der Regelwerkautoren.

Als Reichs- und Bundesbahn vereinigt wur-
den, hat BahnPraxis eine besonders schwie-
rige Aufgabe nachhaltig begleitet; das be-
triebliche Regelwerk beider Bahnen war zu
harmonisieren, insbesondere Fahrdienst-
vorschriften und Signalbücher.

Aber, so stellte sich für viele Fachleute die
Frage, gab es nicht gemeinsame Regeln
aus älteren Zeiten? Ja, ganz gewiss, darum
der Rückblick!

BahnPraxis Aktuell

100 Jahre
Fahrdienst-

vorschriften
Dieter Reuter, Mainz

Das ist Anlass, zurück zu blicken. Einen Blick zu werfen in die Vergangenheit,
in die Gegenwart und auch in die Zukunft.

Vor hundert Jahren traten für Eisenbahnen in Deutschland zum ersten Mal
„Fahrdienstvorschriften“ in Kraft, am 1. August 1907.

Seit bald 40 Jahren hat BahnPraxis die Weiterentwicklung der
Betriebsvorschriften begleitet, stets aktuell und immer mit erklärenden

Hintergrundinformationen.

Wie war das eigentlich
früher?

1835. Damals fing es an, mit den Eisen-
bahnen in Deutschland. Eine stürmische
Entwicklung begann.

Sicherheitspolizeiliche Vorschriften für den
Eisenbahnverkehr folgten so in der Mitte
des 19. Jahrhunderts. Eine „Betriebsord-
nung für die Haupteisenbahnen Deutsch-
lands“ und eine „Bahnordnung für Nebenei-
senbahnen Deutschlands“ waren Vorläufer
der 1905 neu bearbeiteten und zusammen-
gefassten Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung.

Aber bereits 1875 war die „Signalordnung
für die Eisenbahnen Deutschlands“ erlas-
sen worden.

Bei den Ländereisenbahnen – in jedem
Herrschaftsgebiet eine eigene Eisenbahn –
entwickelten sich „Fahrplanvorschriften“
oder „Fahrdienstinstruktionen“ oder „Fahr-
dienstvorschriften“.

Das 1873 gegründete Reichseisenbahn-
amt vermittelte zwischen den deutschen
Staaten mit dem Ziel, gemeinsame Fahr-
dienstvorschriften für die zahlreichen Län-
dereisenbahnen aufzustellen. Erste Entwürfe
wurden abgelehnt, angenommen, abge-
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lehnt und schließlich wurde die „Herausga-
be einheitlicher Fahrdienstvorschriften“ be-
schlossen, die dann auch 1907 in Kraft
traten.

Mit Erlass vom 24. Juni 1907 wurde
auch die bereits bestehende Signalordnung
novelliert, die schon mehrfach ergänzt und
geändert worden war.

Blättert man in den alten Verzeichnissen der
Eisenbahnverwaltungen, bei denen seiner
Zeit die Fahrdienstvorschriften eingeführt
wurden, fallen Eisenbahnunternehmen ins
Auge, die noch heute Schienenverkehr in
Deutschland betreiben.

Im Jahr 1907 wurde in Preußen übrigens
das Eisenbahn-Zentralamt gegründet und
mit der Bearbeitung gemeinsamer Dienst-
vorschriften beauftragt.

So langsam bildete sich ein Begriff heraus,
der über die Jahrzehnte hinweg – fast ein
ganzes Jahrhundert lang und im Sprachge-
brauch der Eisenbahner noch heute – Syn-
onym für grundlegende Betriebsregeln ist:
Die „FV“.

Hervorragende Kenner des Eisenbahnwe-
sens prägten den „Fahrdienstausschuss“,
der in Preußen mit Erlass vom 19. März
1907 als Beratungsstelle für die Weiterbil-
dung der Fahrdienstvorschriften eingesetzt
wurde und heute in seiner ursprünglichen
funktionalen Zusammensetzung nicht mehr
existiert.

An dieser Stelle muss es gestattet sein,
einen Satz aus einem der zahlreichen Ei-
senbahn-Jubiläumsbände zu zitieren: „Der
Nichteisenbahner mag auf den ersten Blick
erschrecken über den Umfang und die Fülle
der Vorschriften; wenn er sich jedoch ernst-
lich mit ihnen beschäftigte, würde er bald
von einer hohen Achtung erfüllt werden vor
dem außerordentlichen reichen und vielsei-
tigem Wissen, das aus diesen Vorschriften
spricht, und das der Eisenbahner beherr-
schen muss, um den Betrieb pünktlich,
sicher und wirtschaftlich zu führen und leis-
tungsfähig zu erhalten.“

Nun gut, das war zu einer Zeit, als in den 30-
er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
bei der damaligen Deutschen Reichsbahn
in Jahresdurchschnitt weit mehr als 700.000
Eisenbahner beschäftigt waren.

Die  abgebildeten Umschlagseiten der zahl-
reichen „FV-Ausgaben“ spiegeln die Konti-
nuität wider, der sich die deutschen Eisen-
bahnen traditionell verpflichtet sahen und
auch heute wohl noch sehen.

BahnPraxis Aktuell

Bei den Länderbahnen, bei Reichsbahn,
Bundesbahn, Deutsche Bahn und bei den
nichtbundeseigenen Eisenbahnen heißen
diese Regelwerke „FV“ und „FV-NE“, so will
es der Sprachgebrauch.

Was ist von der
Vergangenheit geblieben?

Den „Eisenbahnbetriebsbeamten“ waren
von jeher schriftliche Anweisungen über
ihre dienstlichen Pflichten zugänglich zu
machen. Das fordert unverändert auch die
gegenwärtige Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung.

Früher entsprachen die deutschen Eisen-
bahnen ihrer Verpflichtung in der Weise,
dass neben allgemeinen Vorschriften auch
„persönliche Dienstanweisungen“ bekannt
gegeben wurden, die Betriebsbeamte zur
Ausübung des Dienstes kennen mussten.

Schon damals war lange Zeit umstritten, ob
„nicht wenigstens die gesamten Vorschrif-
ten für den Fahrdienst“ in einem Regelwerk
zusammengefasst werden müssten. Aber,
wie 100 Jahre „Fahrdienstvorschriften“ und
die Erfahrungen damit zeigen, hat man sich
damals sicher zu Recht für die „funktions-
bezogene Vorschrift“ und nicht für die Bei-
behaltung „persönlicher Dienstanweisun-
gen“ entschieden.

Trotzdem ist das Thema „Modularisierung“
des betrieblichen Regelwerks länger als ein
Jahrzehnt „wieder“ in aller Munde, die Auf-
teilung nach Funktionsgruppen und Pro-
zessschritten wird gefordert.

Anwender und Autoren des betriebstechni-
schen Regelwerks stellen sich jedoch schon
seit längerem die Frage, ob die Idee der
„Modularisierung“ immer noch Richtung
weisend ist. Wäre das – und wirklich konse-
quent umgesetzt – tatsächlich ein Schritt
nach vorn? Oder aber, bei Licht betrachtet,
eben doch nicht? Die Diskussion darüber
ist ganz sicher noch nicht beendet.

Viele betriebliche Regeln sind mit Bedie-
nungsvorschriften verknüpft; sie müssen
deshalb stets gemeinsam betrachtet und
weiterentwickelt werden. Zu berücksichti-
gen sind dabei immer sowohl technischer
Fortschritt als auch funktionale Neuerun-
gen.

Bei der Erstellung von Regelwerken gilt
stets als Richtschnur: Keine Überregelung,
aber auch keine Unterregelung – das ist
eine ständige Gratwanderung. Klar und
knapp sollen die wesentlichen Grundregeln
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wiedergegeben und wichtige Einzelabläufe
beschrieben sein. Ein Minimum an Rege-
lung ist unabdingbar – sozusagen als Weg-
weiser zur Sicherheit für das sorgfältig aus-
gewählte, geschulte und geprüfte Betriebs-
personal der Eisenbahnen.

Ganz wichtig auch: Regelungen sind vom
Grundsatz her so zu gestalten, dass sie
nicht – weil scheinbar vernachlässigbar –
gewohnheitsmäßig unterlaufen werden kön-
nen. Nichts ist verhängnisvoller als gewohn-
heitsmäßiges Abweichen von Sicherheits-
vorschriften.

Ein Aspekt ist bedeutsam: Es muss sicher-
gestellt sein, das zuverlässiges Zusammen-
wirken aller am Eisenbahnbetrieb beteilig-
ten Akteure gewährleistet ist.

Die betrieblichen Grundregeln für den Ei-
senbahnbetrieb gehen deshalb alle Akteure
der betrieblichen Praxis an; nachhaltiges
Grundverständnis sowie Kenntnisse und
Fertigkeiten der betrieblichen Abläufe – ins-
besondere auch bei Zwischenfällen oder
Unregelmäßigkeiten – sind für alle Beteilig-
ten unabdingbar.

Diesem Integrationsgedanken widmen sich
u.a. auch der Länderausschuss für Eisen-
bahnen und Bergbahnen mit seinen Fach-
gremien „Technische Arbeitsgruppe“ und
„Betriebliche Arbeitsgruppe“.

Vertreter aus Ministerien der Länder, des
Eisenbahn-Bundesamtes, der Eisenbah-
nen in Deutschland, des Verbandes deut-
scher Verkehrsunternehmen richten – wenn
man so will – stets den Blick auf wichtige
Aspekte der „Einheitlichkeit im Eisenbahn-
wesen“. Diese traditionell gehandhabte Har-
monisierung gemeinsamer „fahrdienstli-
cher“ Grundregeln gilt es grundsätzlich bei-
zubehalten.

Ein weiterer Gesichtspunkt: Aufgabe der
Eisenbahnbetriebsleiter ist es, für die Zu-
sammenarbeit in der Eisenbahn und für
eine Abstimmung zwischen Eisenbahnin-
frastrukturunternehmen und Eisenbahnver-
kehrsunternehmen Sorge zu tragen, soweit
dies für das sichere Betreiben der Eisen-
bahninfrastruktur und das sichere Erbrin-
gen von Eisenbahnverkehrsleistungen er-
forderlich ist.

Insbesondere auf diesem Gebiet gibt es
ganz ohne Frage prozessuale Schnittmen-
gen, die gemeinsamer Regelung bedürfen;
solche wichtigen Sicherheitsregeln gehö-
ren – für alle Beteiligten transparent zusam-
mengefasst – zu den unabdingbaren „fahr-
dienstlichen“ Grundregeln.

Alles in allem herrscht derzeit weitestge-
hend Einvernehmen über Ziel und Weg für
die Weiterentwicklung der „fahrdienstlichen
Grundregeln“, die ihre integrative Wirkung
in den Eisenbahnunternehmen weiterhin
entfalten sollen.

Wie wird es künftig sein?

Regelwerk mit Augenmaß lichten, entbehr-
liche Regeln aufheben, am Kernbestand
festhalten.

Zum 100-jährigen „Jubiläum der FV“ möge
es erlaubt sein, an dieser Stelle noch einmal
die hergebrachte Bezeichnung „FV“ zu ver-
wenden, wenn es um das künftige Grund-
werk „fahrdienstlicher“ Regelungen geht.

Die „FV“ soll immer das „erforderliche Mini-
mum“ an Regelung enthalten – eben nicht
mehr, aber auch nicht weniger.

Die „FV“ muss Kompendium und gemein-
same Basis sein für die zuverlässige Hand-
habung eisenbahnbetrieblicher Grundre-
geln.

Eine griffige Bezeichnung für den zeitgemä-
ßen Sprachgebrauch – sofern dazu Bedarf
besteht – wird sich finden. In der englisch-
sprachigen Diktion sind das die „Operatio-
nal Rules“. Auch dieser Begriff zeigt auf den
ersten Blick, worum es sich handelt.

Über funktionale Wechselbeziehungen im
Zusammenspiel von „Fahrweg und Betrieb“
muss in der täglichen Praxis Klarheit herr-
schen, muss z.B. für Fahrdienstleiter und
Triebfahrzeugführer die fachliche Begriffs-
welt stimmen und bei vielfältig verzahnten
Betriebsabläufen die jederzeitige Orientie-
rung gewährleistet sein. Im Rad-/Schiene-
System ist das so.

Führt das nicht letztlich zu der Sicht der
Dinge, dass ein weiterentwickeltes, gemein-
sames „fahrdienstliches“ Grundregelwerk
den Weg in die Zukunft weist und keines-
wegs Kompetenz und Verantwortung der
Eisenbahnunternehmen verwischt oder
unzulässig einschränken würde?

Auf den Betriebsprozess bezogene ge-
meinsame „fahrdienstliche“ Grundregeln
der Eisenbahnunternehmen sind wirklich
nicht ein Problem, sondern Teil der Lösung
und damit zugleich Perspektive für die Zu-
kunft.                                                          �
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Gesundheitsunterricht für
Triebfahrzeugführer

im regelmäßigen
Fortbildungsunterricht (RFU)

bei DB Regio
Michael Kamphues, DB AG, Gesundheits- und Sozialpolitik (APF), Berlin
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Herausforderung demogra-
fischer Wandel: Wie sichern
wir die Beschäftigungs-
fähigkeit der Mitarbeiter?

Eine zentrale Herausforderung des Perso-
nalmanagements bei der Deutschen Bahn
ist der demografische Wandel. Das Unter-
nehmen wird sich zunehmend stärker aus
älteren Mitarbeitern, die länger als bisher im
Arbeitsleben verbleiben, zusammensetzen.
Neben der Nachwuchssicherung, der Qua-
lifizierung der Mitarbeiter und der Anpas-
sung der Beschäftigungsbedingungen an
die neue Situation wird auch das Thema
Gesundheitsförderung immer wichtiger
werden. Sich gesund zu halten, ist in erster
Linie Aufgabe jedes Einzelnen. Es ist jedoch
auch Aufgabe des Unternehmens, im Rah-
men der Förderung und Gewährleistung
von Betriebs- und Arbeitssicherheit, die
Arbeitsbedingungen herzustellen, unter
denen die Mitarbeiter gesund bleiben kön-
nen. Die Deutsche Bahn betreibt seit 1997
Gesundheitsförderung und ist gemeinsam
mit den 4Stars (VDES, BAHN-BKK, BSW,
Sparda-Banken, DEVK) und der dbgs Ge-
sundheitsService GmbH bei diesem The-
ma sehr aktiv.

Mitarbeiter im Bahnbetrieb stellen nicht nur
zahlenmäßig eine besondere Zielgruppe dar.
Denn zum einen werden an die Ausübung
ihrer Tätigkeiten hohe Tauglichkeitsanfor-
derungen gestellt, zum anderen wird auch
in diesen Berufsgruppen ein hoher Alters-
anstieg zu verzeichnen sein. Bis ins Jahr
2015 wird der Altersdurchschnitt in der
Gruppe der Triebfahrzeugführer von heute
42,1 Jahren auf 51,3 Jahren steigen. 60
Prozent der Mitarbeiter werden dann be-
reits über 50 Jahre alt sein. Chronische
Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreis-
lauferkrankungen oder Muskel-Skelett-Er-
krankungen werden mit dem Lebensalter
zunehmen. Umso wichtiger ist es, die Taug-
lichkeit für die Ausübung der Tätigkeit im
Bahnbetrieb bis zum 67. Lebensjahr zu
erhalten.

Wie kann es gelingen,
die Mitarbeiter gesund zu
erhalten und auch die
Eigenverantwortung beim
Thema Gesundheit zu
stärken?

Maßnahmen der letzten Jahre veränderten
die Verhältnisse deutlich. So sind die Füh-
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rerstände heute weit ergonomischer aus-
gerichtet als noch vor Jahren. Die Betreu-
ung bei traumatischen Ereignissen – wie
z.B. Personenunfällen – wurde gemeinsam
mit dbgs GesundheitsService professionell
verbessert. Diese Maßnahmen sind wichtig
und sicherlich gibt es auch weiterhin Bedarf
bei der Optimierung der Arbeitsbedingun-
gen.

Dies wird jedoch nicht verhindern, dass vor
allem Volkskrankheiten wie Diabetes oder
Herz-Kreislauferkrankungen zur Arbeitsun-
fähigkeit von Triebfahrzeugführern führen
können. Wir wissen heute, dass ein gesun-
der Lebensstil das Risiko für Volkskrankhei-
ten deutlich senken kann. Das eigene Ver-
halten ist entscheidend – vor allem gesunde
Ernährung, Sport/Bewegung, ein positiver
Umgang mit Stress und Anforderungen
sowie ein möglichst bewusster Umgang mit
Alkohol und Nikotin sind die zentralen Werk-
zeuge, um die eigene Gesundheit zu beein-
flussen.

RFU für Mitarbeiter im
Bahnbetrieb –
Gesundheitsunterricht für
Triebfahrzeugführer
bei der DB Regio AG

Und genau hier setzt eine neue Maßnahme
der Gesundheitsförderung bei DB Regio
an. Mehr als 12.000 Triebfahrzeugführer
erhalten 2007 im RFU FIT-Informationen
zum Thema Gesundheit. Der Gesundheits-
unterricht behandelt die Themenschwer-
punkte Ernährung, Bewegung und mentale
Gesundheit. Die Trainer von DB Regio wur-
den seitens der BAHN-BKK und der Abtei-
lung Gesundheit- und Sozialpolitik als Mul-
tiplikatoren zum Thema Gesundheit ge-
schult.

Ziel des Gesundheitsunterrichtes ist es, die
Triebfahrzeugführer zu befähigen, mehr für
ihre Gesundheit zu tun. In dem Unterricht
wird dem Mitarbeiter zum einen (Basis-)
Wissen vermittelt, was gesund ist. Außer-
dem kann er eine eigene Einschätzung sei-
nes Gesundheitsverhaltens vornehmen. Erst
so kann der Mitarbeiter erkennen, wo seine
Stärken und Schwächen liegen und für sich
ein Gesundheitsziel zum Aufbau eines ge-
sünderen Lebensstils definieren. Zur Unter-
stützung wurden vier Handlungshilfen zu
den Themen Ernährung, Bewegung, Stress-
bewältigung und Raucherentwöhnung ent-
wickelt. Hier lernt der Mitarbeiter Stück für
Stück, wie er mehr für seine Gesundheit tun
kann. Die Handlungshilfen enthalten so-

wohl Tipps für Anfänger als auch für solche,
die bereits aktiv eine Menge für ihre Ge-
sundheit tun, aber noch Verbesserungen
erzielen möchten. Über einen Wochenplan
wird der Mitarbeiter unterstützt, das Ziel,
das er sich gesetzt hat, zu verfolgen. Für
jeden ist es leichter, etwas für sich zu tun,
wenn er Gleichgesinnte findet. Daher wer-
den die Mitarbeiter aktiv aufgefordert, auch
mit einem Kollegen zusammen etwas mehr
für die Gesundheit zu tun.

Die Handlungshilfen, die gemeinsam mit
Experten von VDES, Richtig-Essen-Institut,
dbgs GesundheitsService GmbH und
BAHN-BKK entwickelt wurden, befähigen
den Mitarbeiter, sich einen ausführlichen
Kenntnisstand zu den verschiedenen Ge-
sundheitsthemen anzueignen. Außerdem
erleichtern sie ihm den Zugang zu verschie-
denen Unterstützungsangeboten (weiter-
gehende Empfehlungen, Schrittzähler u.ä.,
Kursangebote, Sozialeinrichtungen etc.) vor
allem auch durch die Partner BAHN-BKK,
VDES und BSW. Der Mitarbeiter wird also
dabei unterstützt, sein Gesundheitsverhal-
ten zu überdenken und sein eigener Ge-
sundheitscoach zu werden.

Die Schulungen starteten im Januar 2007.

Weitere Informationen zum Programm er-
halten Sie in der Abteilung Gesundheits-
und Sozialpolitik der DB AG.

Ansprechpartner:

Michael Kamphues,
Telefon 030-297-33363,
Michael.Kamphues@bahn.de          �
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Wichtig für das Gelingen eines
solchen Großprojektes ist eine
lange im Voraus stattfindende,
detaillierte Vorplanung, bei der
insbesondere auch Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes ausreichend berücksichtigt
werden müssen. Aufgrund der
besonderen Verhältnisse in ei-
nem Tunnel, des begrenzten
Zeitrahmens und der kompli-
zierten Logistik mussten in der
aufwendigen Vorplanung alle
Schwierigkeiten vorhergesehen
und Risiken für das Unterneh-
men weitestgehend ausge-
schlossen werden. Bereits im
November 2005 ist deshalb mit
den Planungen unter Einbezie-
hung aller an der Baumaßnah-
me Beteiligten begonnen wor-
den.

Für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz war es von entschei-
dender Bedeutung, dass im
Zuge der Planung eine erste
Idee, die Weichen und Kreu-
zungen an 26 aufeinander fol-
genden Wochenenden in Sperr-
pausen umzubauen, verworfen
wurde.

Insbesondere aus Sicht des
Arbeitsschutzes ist die letztend-
lich getroffene Entscheidung,
den Umbau im Rahmen einer
Vollsperrung mit einer Dauer von
19 Tagen vorzunehmen, zu be-
grüßen. Ein wesentlicher As-
pekt dabei war, dass durch die
durchgehende Sperrpause,
über deren Dauer auch die
Oberleitung ausgeschaltet blieb,
die Baustelle nur einmal einge-
richtet und geräumt werden
musste und somit Gefährdun-
gen aus dem Bahnbetrieb auf
ein Minimum beschränkt wer-
den konnten.

Aufgrund der längerfristigen
Zeitspanne waren auch für
eventuell auftretende Probleme,
welche sich aus dem Bauge-
schehen immer mal wieder er-
geben können, genügend Puf-
ferzeiten vorhanden. Ohne den
Druck einer zeitnahen Wieder-
inbetriebnahme des gesperrten
Streckenabschnitts, wie er bei
Arbeiten verteilt über 26 Wo-
chenenden bestanden hätte,
konnten eher geeignete Lö-
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Arbeits- und
Gesundheits-

schutz auf
einer

Großbaustelle
unter

der Erde
Dr.-Ing. Karsten Schulz, Technischer Aufsichtsdienst

der Eisenbahn-Unfallkasse, Frankfurt am Main

Von einer erfolgreichen Umsetzung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf einer

Gleisbaustelle im S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter
Innenstadt im Sommer 2006 berichtet dieser Beitrag.

Nach fast 30 Jahren Betriebszeit wurde es 2006
erforderlich, das unterirdische Gleisfeld der Frankfurter

S-Bahn zu erneuern. Seit der Eröffnung des
S-Bahn-Tunnels im Jahr 1978 sind cirka drei Millionen

S-Bahnen durch das Tunnelsystem gefahren.

Auf einer 1.400 m langen zweigleisigen in einigen
Abschnitten auch viergleisigen Tunnelstrecke mit

drei Bahnhöfen waren 26 Weichen, vier Kreuzungen und
975 m Gleis zu erneuern.

sungsmöglichkeiten für unvor-
hergesehenen Ereignisse ge-
funden werden, so dass gravie-
rende Stresssituationen vermie-
den werden konnten.

Möglich wurde durch die Ein-
richtung einer Großbaustelle
auch der Einsatz einer für die
Arbeiten im verzweigten Tun-
nelsystem ausreichend dimen-
sionierten aber deshalb auch
aufwendig zu installierenden
Lüftungsanlage. Diese bildete
aus Sicht des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes das Herz-
stück der Tunnelbaumaßnah-
me.

Sicherstellung
einer
ausreichenden
Belüftung der
Tunnelbaustelle

Im Zuge der Planungen wurde
sehr früh erkannt, dass eine
ausreichende Belüftung des
Tunnelsystems für die erforder-
lichen Baumaßnahmen notwen-
dig ist. Es war von einer erheb-
lichen Staubentwicklung beim
Aus- und Einbau von Gleis-
schotter als auch von einer
Gefährdung durch Schweißrau-
che sowie Abgase der einge-
setzten Fahrzeuge und Maschi-
nen auszugehen.

Im Unterschied zu Baustellen
unter freiem Himmel stellte der
Schutz aller Beteiligten vor Stäu-
ben und auftretenden gesund-
heitsgefährdenden Rauchen
bzw. Abgasen bei den Arbeiten
im Tunnelsystem die größte
Herausforderung bei der Durch-
führung der Baumaßnahme dar.
Somit wurde die Planung einer
ausreichend dimensionierten
Lüftungsanlage für die Baumaß-
nahmen im S-Bahn-Tunnel un-
ter der Frankfurter Innenstadt
ein wesentlicher Bestandteil der
Vorbereitungen.

Die DB Netz AG als Anlagenver-
antwortlicher beauftragte des-
halb sehr früh ein Ingenieurbüro
mit den Planungen zur Errich-
tung einer entsprechenden Be-
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ten Filtern gereinigt und an-
schließend in die Atmosphäre
abgeblasen (Abbildung 3).
Gleichzeitig wurde dem Tunnel
an bestimmten Punkten Frisch-
luft zugeführt, so dass im Tun-
nelsystem ein stetiger Luftstrom
von 0,5 Meter pro Sekunde
entstand, durch den sicherge-
stellt werden konnte, dass ein
kontinuierlicher Luftaustausch
im Tunnel stattfand, ohne dass
sich eine die Gesundheit der
Beschäftigten im Tunnel gefähr-
dende Zugluft einstellen konn-
te.

Während der Baumaßnahmen
waren sechs große Lüfter so-
wie 47 kleine Beschleunigungs-
lüfter im Einsatz, um die Luft in
Bewegung zu halten. Auf den

Stationen Hauptwache, Tau-
nusanlage und Hauptbahnhof
verteilten sich jeweils paarweise
oberirdisch 8 Filter. Der Luft-
strom in den Tunnel hinein und
auch wieder heraus zu den Fil-
tern wurde über so genannte
„Lutten“ (Abbildung 4) geleitet.

Lutten (ein Begriff, der aus dem
Bergbau stammt) sind große
flexible Schläuche aus antistati-
schem, schwer entflammbarem
Polyestergewebe, welche
zudem noch mit PVC beschich-
tet sind. Die Lutten wiesen ei-
nen Durchmesser bis zu 1,60 m
auf und waren, sofern durch sie
Luft aus dem Tunnelsystem
abgesaugt wurde, noch mit
Metallringen verstärkt (Abbil-
dung 5).
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lüftungsanlage zur Bewetterung
des Tunnelsystems für den Zeit-
raum der Baumaßnahmen.

Als Voraussetzung einer Be-
wetterung des Tunnels mit leis-
tungsstarken Anlagen musste
im Vorfeld geklärt werden, ob
im Tunnelsystem Asbest ver-
baut war. Erst als klar war, dass
keine Gefahr von eventuell frei-
werdendem Asbeststaub in
Folge einer entsprechenden
Belüftung gegeben war, wur-
den Berechnungen zur Dimen-
sionierung einer erforderlichen
Belüftungsanlage für die ge-
plante Untertagebaustelle an-
gestellt.

Unter Einbeziehung staatlicher
Stellen wurden umfangreiche

Recherchen durchgeführt, um
eine geeignete Firma zu finden,
die in der Lage war, das kom-
plexe Tunnelsystem in dem er-
forderlichen Maße zu belüften

Es wurde eine Fachfirma gefun-
den, die Lüftungsanlagen plant,
aufbaut und betreibt.

Projektiert und ausgeführt wur-
de eine Lüftungsanlage, die
nach folgendem Grundprinzip
arbeitete: Im Tunnelsystem wur-
den kleine Beschleunigungs-
lüfter (Abbildung 1) installiert,
die den Luftstrom im Tunnel in
bestimmte Richtungen zu len-
ken hatten. An mehreren defi-
nierten Punkten wurde die Ab-
luft abgesaugt (Abbildung 2)
und in überirdisch angeordne-

Abbildung 1: Beschleunigungslüfter auf dem Bahnsteig in Frankfurt Hbf tief. Abbildung 2: Absaugstelle auf dem Bahnsteig der Station Taunusanlage.

Abbildung 3: Oberirdische Filteranlage am Frankfurter Hauptbahnhof. Abbildung 4: Im Tunnelsystem installierte Lutten.
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Um dieses komplexe Belüf-
tungssystem am Laufen zu hal-
ten und es entsprechend des
Baufortschrittes ständig an die
aktuellen Bedürfnisse anzupas-
sen sowie bei auftretenden Pro-
blemen sofort handeln zu kön-
nen, waren rund um die Uhr
immer hochqualifizierte Mitar-
beiter der Fachfirma für Lüf-
tungstechnik vor Ort, die im
ständigen Kontakt mit der Bau-
leitung standen.

Wie wichtig eine solche enge,
vertrauensvolle Zusammenar-
beit war, zeigte sich bei einem
Vorfall, bei dem es in der Station
Taunusanlage, welche sich in
etwa in der Mitte der Tunnel-
baustelle befand und von der
Luft aus dem Tunnelsystem
abgesaugt und zu den großen
Filtern Übertage geleitet wurde,
plötzlich zu einer erheblichen
Staubwolke kam.

Gemeinsam wurde schnell die
Ursache für eine solch erhebli-
che, die Leistung der Belüf-
tungsanlage anscheinend über-
steigenden Staubentwicklung
gefunden. Beim Austrag von
Gleisschotter hatte man diesen
zu wenig mit Wasser angefeuch-
tet. Umgehend konnte das
Problem behoben werden und
nach kurzer Zeit war auch die
Staubwolke aus der Station
Taunusanlage verbannt.

Um die Luftqualität während des
Umbaus der Weichen und Gleis-

körper im Tunnel sicher zu stel-
len, mussten 3.500.000 m3 Luft
pro Stunde durch die Tunnel-
gänge bewegt und unter Be-
rücksichtigung von Umweltge-
sichtspunkten vor dem Austritt
Übertage gefiltert werden. Das
Volumen entspricht ca. neun
Mal dem umbauten Raum des
Frankfurter Messeturms.

Interessante
Fakten und weitere
Maßnahmen
Sicherstellung des
Arbeits- und
Gesundheitsschutzes
auf der Tiefbaustelle

Neben der Lüftungsanlage, für
deren Betrieb 705.000 kWh
Strom erforderlich waren, be-
nötigte auch die zusätzlich im
Tunnel installierte Beleuchtung
Energie. Zur vorhandenen, stän-
digen Tunnelbeleuchtung wur-
den an den jeweiligen Arbeits-
orten blendfreie Speziallampen
installiert, die für eine taghelle,
angenehme Beleuchtung sorg-
ten (Abbildung 6).

In der Planungsphase vor Be-
ginn der Bauarbeiten im Tunnel
wurde auch geprüft, ob für ei-
nen Havariefall genügend
Fluchtwege für die große An-
zahl der in der Tunnelbaustelle
gleichzeitig beschäftigten Mit-
arbeiter offen standen (Abbil-
dung 7).

An bis zu vier Arbeitsorten wa-
ren gleichzeitig bis zu 60 Mitar-
beiter rund um die Uhr im Ein-
satz.

Insgesamt waren 140 Wagen
mit Weichensegmenten im Ein-
satz die der Baustelle von den
Logistikern zeitgenau zugeführt
wurden. Hinzu kamen weitere
60 Wagen, die im Pendelver-
kehr zwischen Baustelle und
Ladestraße für die Erneuerung
der Bettung sorgten. Mit ihnen
wurde der ausgebaute Altschot-
ter aus der Baustelle gefahren
und neuer Schotter eingefah-
ren (Abbildung 8).

Neben zehn Lokomotiven für
die Arbeitszüge, von denen
sechs im Tunnel zum Einsatz

kamen, waren acht Zweiwege-
bagger, vier Mobilbagger, zwei
Radlader und zwei Eisenbahn-
drehkräne mit schwenkbaren
Gegengewichten  für  50  und
150 t ständig im Tunnel zwi-
schen den verschiedenen Ar-
beitsorten als Sperrfahrten un-
terwegs (Abbildungen 9 und 10).

Damit die für die Durchführung
der Arbeiten notwendigen
Sperrfahrten reibungslos und
ohne eine Gefährdung der im
Tunnel beschäftigten Gleisbau-
er erfolgen konnten, wurde in
der Betra geregelt, dass die
Einfahrt in die Tunnelbaustelle
nur aus einer Richtung erfolgt.
Festgelegt wurde weiterhin,
dass die Ein- und Ausfahrt in
das Baugleis nur über den Bf
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Abbildung 5: Mit Metallringen verstärkte Lutten. Abbildung 6: Beleuchtung der Tunnelbaustelle.

Abbildung 7: Hell beleuchteter Notausgang.
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Frankfurt/Main Hbf tief (Fädelst-
elle) erfolgen darf, wobei da-
rauf geachtet wurde, dass nach
dem Entfernen der jeweiligen
Wärterhaltscheibe diese um-
gehend wieder aufzustellen und
dem Weichenwärter darüber
Meldung zu erstatten war, der
dann einen Eintrag im Fern-
sprechbuch vorzunehmen hat-
te.

Sehr entscheidend für die Si-
cherung der in der Tunnelbau-
stelle beschäftigten Bautrupps
vor den Gefahren aus dem rol-
lenden Rad war die Festlegung,
dass die Geschwindigkeit aller
Fahrten im Baugleis 15 km/h
nicht überschreiten darf. Die
Triebfahrzeugführer bzw. Ran-
gierbegleiter waren angewie-

sen, sich jederzeit darauf einzu-
richten, dass vor Gefahrenstel-
len (z.B. Fahrzeuge, Mitarbeiter
im Gleis) rechtzeitig angehalten
werden kann.

Obwohl im Frankfurter S-Bahn-
Tunnel das Regellichtraumprofil
nicht eingeschränkt ist, ist der
zur Verfügung stehende Raum
im Tunnel seitlich und in der
Höhe stark begrenzt, was zu-
sätzlich Probleme bei den Bau-
maßnahmen mit sich brachte.

Vor allem bei Wagen mit Lade-
maßüberschreitung sowie bei
Arbeiten mit Baumaschinen wie
Zweiwegebaggern und Eisen-
bahndrehkränen war größte
Vorsicht und Aufmerksamkeit
geboten.
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Um nicht durch einen falsch
gegebenen Fahrbefehl einen
Zusammenstoß zu verursachen
wurden seitens der Logistiker in
Bf Frankfurt/Main Hbf tief ver-
schiedene Sicherheitsmaßnah-
men getroffen.

Die Arbeitszüge, wie z.B. Ei-
senbahndrehkräne und Zwei-
wegebagger wurden immer von
einem Arbeitszugführer der Lo-
gistikfirma begleitet. Dieser
konnte per Funk jederzeit Kon-
takt zur Bauleitzentrale und da-
mit zum Cheflogistiker aufneh-
men, um Positionen und Fahr-
befehle für die Maschine zu
übermitteln.

Das eigentliche Herzstück der
Baustelle bildete die Bauleitzen-

trale (Abbildung 11). Diese war
auf einem Bahnsteig der Stati-
on in Frankfurt/Main Hbf tief ein-
gerichtet und vom ersten bis
zum letzten Tag des Umbaues
mit mindestens einem Logisti-
ker sowie einem Bauüberwa-
cher rund um die Uhr besetzt.
Der hier anwesende Cheflogis-
tiker war dabei die Schnittstelle
zwischen Arbeitszugführern und
den Fahrdienstleitern auf den
Stellwerken. Bei einer Baustelle
dieser Größenordnung war es
zwingend erforderlich, alle Ma-
schinenbewegungen zentral zu
koordinieren. Jede Fahrt eines
Arbeitszuges oder auch das
Abstellen einer Baumaschine in
einem Gleis mussten darauf hin
geprüft werden, ob sie den
weiteren Bauablauf behinder-

Abbildung 8: Einer von vielen Schotterzügen. Abbildung 9: Eine von sechs Loks, die im Tunnel zum Einsatz kamen.

Abbildung 10: Im Tunnel eingesetzter Kran. Abbildung 11: Info-Pläne an der Bauleitzentrale.
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ten bzw. Personen im Gleis ge-
fährden konnten.

Um einen besseren Überblick
über den momentanen Baube-
triebszustand der Baustelle zu
haben wurde in der Bauleitzen-
trale eine große Stelltafel aufge-
baut, welche die komplette Tun-
nelbaustelle mit allen Gleisen,
Weichen und S-Bahn-Stationen
abbildete (Abbildung 12). Auf
ihr markierten Logistiker, Bau-
überwacher und die Bauleiter
der Instandsetzung immer wie-
der den aktuellen Baufortschritt,
die Positionen der Maschinen
und Arbeitszüge sowie die Po-
sition der Bautrupps. Auf diese
Art und Weise konnte sich der
verantwortliche Bauüberwacher
stets darüber informieren wel-
che Gleise und Weichen gera-
de befahrbar waren, wo gear-

beitet wurde und wo welche
Baumaschinen im Einsatz wa-
ren.

Die Bauleitzentrale war auch die
zentrale Anlaufstelle für alle Be-
schäftigten der vielen unter-
schiedlichen Bautrupps, die im
langgestreckten Tunnelsystem
ihre Arbeiten verrichteten. Hier
wurde vor Aufnahme der Arbei-
ten auch ein Mitarbeiter aus je-
dem Bautrupp mit einem klei-
nen tragbaren Messgerät aus-
gestattet, das ein akustisches
Signal abgibt, sobald die Grenz-
werte für Sauerstoff und Koh-
lenmonoxid unter- bzw. über-
schritten wurden.

Obwohl man, wie oben be-
schrieben, umfangreiche Maß-
nahmen für eine ausreichende
Belüftung der Tunnelbaustelle
getroffen hatte und ständig die
Beschaffenheit der Luft im Tun-
nelsystem geprüft wurde, woll-
te man kein Risiko eingehen.
Durch große Mengen Staub
sowie durch Rauche beim
Schweißen und Abgase der
Baumaschinen und Fahrzeuge
konnte es partiell zu einer für
den Menschen gefährlichen
Abnahme von Luftsauerstoff bei
gleichzeitiger Zunahme von
Kohlenmonoxid in der Atemluft
kommen. Aus diesem Grund
wurde jeder Bautrupp mit ei-
nem entsprechenden Gasde-
tektor ausgestattet, der bei Ein-
tritt eines kritischen Zustandes
die Beschäftigten sofort ge-
warnt hätte.

Abbildung 12:
Übersichtsplan der Tunnelbaustelle

in der Bauleitzentrale.

Alle getroffenen Maßnahmen im
Hinblick auf den Arbeits- und
Gesundheitsschutz waren von
Erfolg gekrönt. Am Morgen des
19. August 2006 konnte das
komplette Bauvorhaben nach
der Erneuerung aller 26 Wei-
chen, der vier Kreuzungen so-
wie fast einem Kilometer Gleis
termingerecht abgeschlossen
und für den Verkehr freigege-
ben werden. Während der Ar-
beiten wurden ca. 11.000 t
Schotter und 5.350 m2 Unter-
schottermatten ausgetauscht
sowie etwa 6.100 Holzschwel-
len entsorgt, so dass es als
große Leistung bezeichnet wer-
den kann, dass sich in der ge-
samten Bauphase keine
schwerwiegenden Arbeitsunfäl-
le ereignet haben. Lediglich ein
Mitarbeiter musste sich aus der
Bauleitzentrale auf dem Bahn-
steig der Station in Frankfurt/
Main Hbf Verbandmaterial für
eine zugezogene Schnittwun-
de abholen.

Am Beispiel der erfolgreichen
Durchführung der umfangrei-
chen Gleisbaumaßnahmen im
Frankfurter S-Bahn-Tunnel wird
deutlich, dass einer umfassen-
den vorausschauenden Pla-
nung bei Großbaustellen unter
Einbeziehung aller Beteiligten
eine große Bedeutung zukommt
und nur so die Sicherstellung
des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes der Beschäftigten ge-
währleistet werden kann.       �
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